
 

In Begleitung einer
personensorgeberechtigten 

oder erziehungsbeauftragten 
Person gestattet.

Personensorgeberechtigt sind in der Regel die Eltern, in Ausnahmefällen kann dies auch ein gerichtlich bestellter Pfleger oder Vormund sein.
Eine „erziehungsbeauftragte Person“ ist eine volljährige Person (min. 18 Jahre), die im Auftrag und an Stelle der personensorgeberchtigten Personen 

(i.d.R. die Eltern) bestimmte Erziehungsaufgaben wahrnimmt. Diese Beauftragung ist schriftlich nachzuweisen.


